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Teil 1 Die rechtlichen Grundlagen

- Die Entwicklung des Rechts der
Verfahrenspflegschaft -

I. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen
fiir die Verfahrenspflegschaft

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist der Verfahrenspfleger im Betreuungs-
und Unterbringungsrecht ein notwendiges Rechtsinstitut. Die juristische Li-
teratur zu Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes' hat unter Einbeziehung der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf das Ver-
fahrensrecht schon vor der Reform des alten Vormundschaftsrechts folgen-
den wichtigen Grundsatz formuliert, der sich so oder ahnlich in vielen Kom-
mentaren findet:

Niemand darf zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden, indem
z.B. kurzerhand ohne Beteiligung Uber einen Menschen eine ihn betreffende
Entscheidung ergeht. Die Wirde des Menschen verpflichtet alle staatliche
Gewalt — also auch die Gerichte — zu ,fairen Verfahren®, d.h. Gewéahrung
von rechtlichem Gehdr, Gewéhrung des ,letzten Wortes” usw.

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, dass in Verfah-
ren, in denen Grundrechte einer Person betroffen sein konnen, rechtliches
Gehor zwingend zu gewahren ist, und zwar unabhangig von der Frage der
Geschaftsfahigkeit.2 Die Rechtspraxis war aber oft anders. Wenn Menschen
mit Behinderungen als geschaftsunfahig galten, fehlte ihnen damit auch die
Prozess- und Verfahrensfahigkeit. In der Regel wurden sie nicht mehr direkt
beteiligt. Sie wurden entmindigt und erhielten einen Vormund oder das Vor-
mundschaftsgericht bestellte — oft ohne Anhorung — einen Gebrechlich-
keitspfleger, das Prozessgericht im Zivilprozess einen Prozesspfleger
(8§ 53,57 ZPO a.F.). Nicht nur dieser Rechtszustand, sondern insbesondere
auch eine teilweise damit verbundene unmenschliche Praxis flhrten
schliellich zur Reform des alten Vormundschaftsrechts im Jahre 1992.

Allerdings enthielten bereits alle Landergesetze in ihren offentlich-rechtli-
chen Unterbringungsgesetzen vor 1992 die Moglichkeit oder Notwendigkeit
der Bestellung eines Pflegers flr das Verfahren, wenn dies zur Wahrneh-

1 Art.1 Satz 1 GG: Die Wirde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schiitzen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

2 Prozessuales ,Ur-Recht” des Menschen gem. BVerfGE 55, 1 (6). Und aulerhalb des An-
wendungsbereichs des Art. 103 GG (also auch fir die freiwillige Gerichtsbarkeit, aber nicht
unter Einbeziehung des Rechtspflegers, wenn auch nur anders mit dem Gebot eines ,fai-
ren Verfahrens") BVerfGE 101, 397 (404 ff.).
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mung der Interessen des Betroffenen erforderlich erschien. Fur Unterbrin-
gungsverfahren nach Bundesrecht sah schon der frihere § 64 b FGG die Be-
stellung eines Verfahrenspflegers vor. In der Regel wurden dafiir Rechtsan-
walte bestellt.

Il. Die gesetzlichen Regelungen durch die
groBe Reform 1992

1. Ein erster Paradigmenwechsel

Mit der groRen Vormundschaftsreform 1992, die einen deutlichen Paradig-
menwechsel herbeifiihrte, wurden die Rechte und die Stellung der betroffe-
nen und volljahrigen Menschen im Verfahren gestarkt und erstmals verfas-
sungskonform gesetzlich geregelt. Die Entmundigung wurde abgeschafft
und damit auch die Vormundschaft flir erwachsene Personen. Den betroffe-
nen Menschen wurde generell die Verfahrensfahigkeit zugesprochen! Damit
mussten sie in jedem Verfahren die rechtliche Betreuung betreffend direkt
beteiligt werden. lhnen war nun stets direkt rechtliches Gehor zu gewahren,
und zwar unabhéangig von der Frage der Geschaftsfahigkeit.

2. Die Verfahrensfahigkeit

Die entscheidenden gesetzlichen Grundlagen wurden im damals noch gel-
tenden FGG geschaffen, dort flr minderjahrige Kinder in § 50 FGG und fur
Erwachsene im Betreuungsrecht in den §§ 67 und 70 FGG. Nach der Reform
des FGG wurden diese Vorschriften ohne inhaltliche Veranderung in den
88§ 276 und 317 FamFG tbernommen. Grundlegend war und ist aber die ver-
fahrensrechtliche Fiktion zugunsten aller Betroffenen in Betreuungssachen
in § 275 FamFG (vorher wortgleich in § 66 FGG):

»In Verfahren, die die Betreuung betreffen, ist der Betroffene ohne Riick-
sicht auf seine Geschaftsfahigkeit verfahrensfahig.”

Die nun uneingeschrankt zugesprochene Verfahrensfahigkeit hat ahnlich
der Prozessfahigkeit folgende Inhalte (Verfahrensrechte):

Rechtliches Gehor muss gewahrt werden. Dazu sind der Verfahrensge-
genstand mit allen Antrdgen, Zwischenergebnissen (z.B. Gutachten) und
den denkbaren Rechtsfolgen adressatengerecht dem Betroffenen mit-
zuteilen. Auch Gerichtsentscheidungen (Zwischenentscheidungen und
Endentscheidungen) sind dem Betroffenen in gleicher Weise zuzustellen.
Der Betroffene muss also in die Lage versetzt werden, dem Gericht seine
Ansichten und etwaige Gegenantrdge zu Gehor zu bringen oder ein
Rechtsmittel einzulegen.
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Das Recht und die Maglichkeit einer effektiven Beteiligung in allen Ver-
fahren. Antrage und Fragen im Verfahren z.B. bei einer mundlichen Ver-
handlung oder einer Anhorung kénnen wirksam gestellt werden. Der Be-
troffene ist befugt, gegebenenfalls auch einen Rechtsanwalt zu manda-
tieren.

Das Recht und die tatsachliche Maglichkeit, Rechtsmittel einlegen zu
konnen.

3. Fehlende Verfahrensfahigkeit auf der
tatsachlichen Ebene

In den meisten betreuungsrechtlichen Verfahren zeigt sich aber, dass die be-
troffenen Personen faktisch bzw. auf der tatsachlichen Ebene nicht oder nur
teilweise in der Lage sind, die hier beschriebenen Verfahrensrechte eigen-
standig wahrzunehmen. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation mit un-
terschiedlichen Einschrankungen ihrer geistigen Fahigkeit ist ihnen das Ver-
fahren haufig nicht verstandlich zu machen. In vielen Fallen konnen sie keine
Antrage stellen oder ein Rechtsmittel einlegen, wenn sie z.B. nicht mehr
schreiben und auch nicht mehr die Geschaftsstelle des Gerichts aufsuchen
konnen, um ihr Anliegen zu Protokoll zu erklaren.

Die Rechtsmittelbelehrungen gehen dann fehl, wenn es dort heil3t ... einzule-
gen binnen einer Frist von ... schriftlich oder zu Protokoll der Geschafts-
stelle .." Auch eine schriftliche Belehrung oder der Versuch einer schriftli-
chen Anhorung kdnnen eine Verletzung des Gebotes des rechtlichen Gehors
darstellen, wenn der Betroffene aktenkundig nicht lesen oder derartige Texte
nicht verstehen kann. In der Praxis wird manchmal auf diese Weise den be-
troffenen Personen der Rechtsweg sehenden Auges verwehrt!

In allen Fallen eingeschrankter Teilnahmefahigkeit betroffener Personen
und soweit es nicht um unbedeutende Formalien geht, ist zum Ausgleich
der tatsachlich fehlenden Verfahrensfahigkeit ein Verfahrenspfleger zu be-
stellen.® § 276 FamFG bisheriger Fassung unterschied dann lediglich zwi-
schen zwingenden Fallen und Fallen, die nach der jeweiligen Erforderlichkeit
zu beurteilen waren. In der Praxis des Betreuungswesens, angefangen von
den Gerichten bis zu allen anderen Akteuren, gab es diverse Unklarheiten
und Unsicherheiten zur Frage der Anwendung. Insbesondere die bestellten
Verfahrenspfleger konnten der gesetzlichen Norm kaum Hinweise zur
Rechtsstellung und zu den Aufgaben entnehmen. Deshalb wurde diese
Norm — und der weitgehend wortgleiche § 317 FamFG fur Unterbringungs-
sachen - in der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom
4.5.20217 (seit 1.1.2023 in Kraft getreten) ergédnzt und mit Klarstellungen
versehen.

3 BGH BtPrax 2014, 79, 80.
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lll. Die Rechtsentwicklung seit 1992

Der Verfahrenspfleger wurde nach herrschender Meinung als gesetzlicher
Vertreter des Betroffenen hinsichtlich und begrenzt auf die Verfahrens-
rechte gesehen mit der Besonderheit, dass er die Rechte des Betroffenen
dabei nicht verdrangt.# Auch die Motive des Betreuungsgesetzes sahen den
Verfahrenspfleger mit Vertretungsbefugnis.® Ublicherweise und nicht bean-
standet handelte er im Namen der betreuten Person. Die Frage der Rechts-
stellung wurde lange Zeit nicht diskutiert und kam erst in den Vorarbeiten
zur Reform des FGG wieder auf.

Die Rechtsprechung und Literatur beschaftigten sich in der Folge mit vielen
Einzelfragen. Einige Beispiele:

Viele obergerichtliche Entscheidungen waren no6tig, um die Frage zu klaren,
unter welchen Voraussetzungen die Bestellung eines Verfahrenspflegers er-
forderlich ist. Grundsatzlich ist die Erforderlichkeit umso mehr gegeben, je
weniger ein Betroffener sich selbst am Verfahren aktiv beteiligen kann.

Die Ausnahme in § 276 Absatz 2 FamFG gab zu vielen Diskussionen Anlass.
Was bedeutete, ,wenn ein Interesse des Betroffenen an der Bestellung des
Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht.” Liegt der Fall vor, wenn sich
ein Betroffener wegen eines erlittenen Schlaganfalls nicht dulern kann und
deswegen die Betreuerbestellung alternativios ist? Mit einer solchen Argu-
mentation, die gern angefihrt wurde, wird das Gebot des rechtlichen Gehors
missachtet, weil gerade der Verfahrenspfleger daflr einsteht und die Ermitt-
lungen des Gerichts begleiten und einer kritischen Uberpriifung unterziehen
kann und soll.

Auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt in einem betreuungsgerichtlichen
Verfahren ein Verfahrenspfleger zu bestellen ist, musste mehrfach vom
BGH dahin entschieden werden, dass dies so friih wie moglich erfolgen
muss, damit der Verfahrenspfleger noch Einfluss auf die gerichtliche Ent-
scheidung nehmen kann.”

4 So Keidel/Kayser FGG §67 Rn. 11. Zu den weiteren Nachweisen und Vortberlegungen im
Gesetzgebungsverfahren siehe Bienwald, ,Verfahrenspflegschaftsrecht’, Rn. 402 ff. (433,
434).

5 BT-Drucksache 11/4528, 93: ,Der Betroffene soll bei diesen schwerwiegenden Eingriffen
in seine Freiheit nicht alleine stehen, sondern fachkundig beraten und vertreten werden.”

6 So z.B. regelmalig im Genehmigungsverfahren zur Wohnungskiindigung, wenn dies ge-
gen den Willen des Betreuten erfolgen soll — OLG Oldenburg NJW-RR 2003, 587 — oder
in Verfahren zur Festsetzung einer Vergitung des Berufsbetreuers aus dem eigenen Ver-
mogen des Betreuten — OLG Karlsruhe FamRZ 2003, 405.

7 BGH BtPrax 2011, 125 als Beispiel fir weitere inhaltlich vergleichbare Entscheidungen.
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IV. Die Auswirkung der UN-
Behindertenrechtskonvention

1. Ein weiterer Paradigmenwechsel

Seit dem 26.Marz 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention fur
Deutschland und das deutsche Recht in Kraft getreten. Sie hat als volker-
rechtlicher Vertrag die Stellung eines Bundesgesetzes und wirkt zugleich als
Maldstab auch fir kiinftige Gesetzgebung. Aktuelle Gesetze sind im Sinne
dieser Konvention auszulegen. Die Grundsatze dieser Konvention hatten
von Anfang an Auswirkungen auf das Betreuungsrecht und auf die Rolle des
Verfahrenspflegers. Die Konvention brachte eine neue Sicht auf das Verhalt-
nis zwischen betreuter Person und rechtlichem Betreuer. Damit wurde das
Ende des Fursorgegedankens eingelautet. Mit der Konvention kiindigte sich
ein weiterer Paradigmenwechsel an, der zunehmend Einfluss auf das Be-
treuungsrecht nahm.

2. Die Konvention hat in Artikel 12 zwei generelle
Aussagen:

a) Menschen mit Behinderungen gleich welchen Grades besitzen volle
»Rechts- und Handlungsfahigkeit”. Der englische Begriff ,legal capacity”
wird in die deutsche Rechtssprache in der Regel mit ,Rechtsfahigkeit”
Ubersetzt. Die ist im deutschen Recht ohnehin allen Menschen zugespro-
chen. Der zu Ubersetzende Begriff enthélt aber entgegen der passiven
Rechtsfahigkeit nach deutschem Recht eine aktive Komponente. Etwas
freier Ubersetzt bedeutet dies, dass alle Menschen mit Behinderungen
gleich welcher Art Uber ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt
mit anderen entscheiden konnen und diese Fahigkeit auch austiben und
genielen dirfen. Individuell sind lediglich der Umfang ihrer Lebenswelt
und die realen Moglichkeiten unterschiedlich.

b) Zwei Arten der Unterstiitzung® sind allenfalls erforderlich, die mit Innen-
und Aulenverhaltnis zu unterscheiden sind:

Im Innenverhiltnis, also im direkten Kontakt zwischen Betreuer und Be-
treuten, ist in manchen Fallen eine beratende Unterstitzung zur Ent-
scheidungsfindung erforderlich. Fir das Verstandnis von Sachverhalten,
die eine selbstbestimmte Entscheidung erfordern, ist in Einzelfallen auch
eine besondere Kommunikationstechnik nétig (z.B. Gebardensprache).
Inzwischen sind differenzierte Techniken der ,unterstitzten Entschei-
dungsfindung” entwickelt worden. Die Forschung dazu steht aber erst

8 Unterstltzung = support = in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht.

Neue Sicht
durch die UN-
BRK

Rechts- und
Handlungsfa-
higkeit

19

personliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH



Leseprobe — Verfahrenspflegschaft in Betreuungs- und Unterbringungssachen

Teil 1 Die rechtlichen Grundlagen

Eine neue Me-

thode im Um-
gang mit Be-
treuten

Ziel: selbst-
bestimmte
Entscheidung

20

am Anfang. Damit wird betroffenen Menschen im Innenverhaltnis zu ih-
rem Betreuer oder Assistenten mit deren Unterstltzung der Weg zu einer
eigenen Entscheidung erleichtert.

Im AuBenverhiltnis, also zur Umsetzung getroffener Entscheidungen,
ist die Unterstltzung bei der ,Auslibung der Rechts- und Handlungsfahig-
keit" ausdrUcklich in der Konvention genannt. Es handelt sich dabei um
die rechtswirksame Umsetzung von Entscheidungen. Sie erfolgt entwe-
der und auch vorrangig durch Begleitung (z.B. Assistenz) oder im Rah-
men einer rechtlichen Betreuung erforderlichenfalls durch gesetzliche
Vertretung.

3. Die unterstiitzte Entscheidungsfindung

In der Literatur zur UN-BRK (insbesondere zu Art. 12) ist der Begriff der sog.
Junterstitzten Entscheidungsfindung” entwickelt worden.? In der ersten Zeit
wurde dies in der Fachwelt teilweise und falschlich als Alternative zur ge-
setzlichen Vertretung aufgefasst. Tatsachlich findet die ,unterstitzte Ent-
scheidungsfindung” im Innenverhaltnis statt, also zwischen einer betroffe-
nen Person und ihrem Assistenten oder rechtlichen Betreuer. Insbesondere
rechtliche Betreuer sollen gegebenenfalls dem Betroffenen zu einer eigenen
Entscheidung verhelfen, wenn diesem z.B. nicht klar ist, dass eine be-
stimmte Entscheidung Uberhaupt ansteht oder ein Abwagungsprozess zur
Entscheidung notwendig ist.

Diese Art der Unterstiitzung erfordert eine besondere Kommunikationsfa-
higkeit, die auch auf das jeweilige Krankheitsbild oder die Art der Behinde-
rung anzupassen ist. Es muss dabei jede Einflussnahme auf ein bestimm-
tes Ergebnis vermieden werden. Im Idealfall steht am Ende eines solchen
Prozesses eine selbstbestimmte Entscheidung fest. Kann auf diese Weise
keine Entscheidung des Betroffenen gefunden werden, sind dessen Rechte
und Praferenzen Mal3stab fur eine Unterstitzung in Form von notwendiger
Vertretung.

Im nachsten Schritt ist die Frage zu klaren, wie diese gefundene Entschei-
dung nach aul’en umzusetzen ist. Unter Umstanden muss nun ein An-
spruch geltend gemacht oder ein Vertrag geschlossen werden. Es geht im
Aulenverhaltnis um die rechtswirksame Umsetzung einer Entscheidung.
Die UN-BRK nennt das ,Austibung” der Rechts- und Handlungsfahigkeit. Die
Umsetzung im AufRenverhaltnis kann manchmal von dem Betroffenen allein
erfolgen, in einigen Fallen ist die begleitende Unterstitzung, also die klassi-

9 Lachwitz, ,Das Recht von Menschen mit kognitiven Beeintrachtigungen auf unterstitzte
Entscheidungsfindung und auf Abkehr von Malinahmen der rechtlichen Vertretung®, Infor-
mationsdienst Altersfragen 41 (4), 2014, 34 ff,; Lipp, ,Erwachsenenschutz, gesetzliche Ver-
tretung und Artikel 12 UN-BRK", S. 332 (Aufsatz in ,Das Menschenrecht auf gleiche Aner-
kennung vor dem Recht") sieht die Unterstiitzung in tatsdchlicher und rechtlicher Hinsicht.
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sche Assistenz, notig. Wenn auch das nicht ausreicht, muss der rechtliche
Betreuer die Entscheidung des Betroffenen durch seine gesetzliche Vertre-
tungsmacht umsetzen.

4. Auswirkung auf die Verfahrenspflegschaft

Fur Verfahrenspfleger haben diese Grundsatze ebenfalls grolte Bedeutung.
Da geht es zwar nicht vorrangig um die unterstitzte Entscheidungsfindung
beziiglich einer Grundentscheidung des Betroffenen, sondern im Hinblick
auf den vorliegenden Verfahrensgegenstand um die Ermittlung der Win-
sche des Betroffenen zum Verfahren und um die Verfahrensrechte. Auch
dazu missen Entscheidungen des Betroffenen u.U. durch Methoden der un-
terstitzten Entscheidungsfindung herbeigefihrt werden. Verfahrenspfleger
mussen sich dieser neuen Herausforderung ebenfalls stellen. Die Recht-
sprechung, insbesondere des BGH und nun auch die Motive des Gesetzge-
bers bei der Erganzung des § 276 FamFG n.F, sehen die Hauptaufgabe des
Verfahrenspflegers darin, sicherzustellen, dass dem Betroffenen rechtliches
Gehor gewahrt wird und sich der Betroffene mit der Hilfe des Verfahrens-
pflegers zum Verfahren auch dulRert. Daneben bleiben die bisherigen Aufga-
ben bestehen, so die Hilfe zum Verstandnis der Verfahren, die Unterstiitzung
bei dem Wunsch, ein Rechtsmittel einzulegen, und die Geltendmachung der
Winsche und der Rechte des Betroffenen. Durch die Gesetzeserganzung
und der Anwendung der UN-BRK erhéalt der Verfahrenspfleger eine aktivere
Rolle, als bisher allgemein vertreten wurde.

Hinweis

Im Sinne der UN-BRK ist der Verfahrenspfleger der Garant flir eine faire
Beteiligung des Betroffenen in betreuungsgerichtlichen Verfahren.

V. Die Reform des FGG

1. Entwicklung

Im Jahr 2000 begannen im Bundesministerium Vorarbeiten fur eine grundle-
gende Reform des FGG. Das FGG trat am 1. Januar 1900 gleichzeitig mit
dem BGB in Kraft. Es war von Anfang an keine vollstandige Verfahrensord-
nung fur die freiwillige Gerichtsbarkeit. Das FGG sollte dagegen eine ge-
wisse Einheit in der Anwendung des burgerlichen Rechts sicherstellen und
beendete so den bisherigen landesrechtlichen Flickenteppich im Verfah-
rensrecht und den Zustandigkeiten.

Der Reformdruck wurde mit jeder kleinen Reform innerhalb des FGG stéarker.
So war das Verfahrensrecht z.B. fir Scheidungsverfahren in der ZPO gere-
gelt und mit gegenseitigen Verweisungen auch teilweise im FGG. Die LU-
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ckenhaftigkeit des Gesetzes verhinderte vielfach eine einheitliche Verfah-
rensweise. In diesem Zuge wollte man auch viele weitere Verfahrensfragen
klaren und einheitlich regeln. Das Reformgesetz mit der Bezeichnung ,Ge-
setz Uiber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit” (FamFG) trat am 1.9.2009 in Kraft.

2. Anderung der Rechtsstellung des
Verfahrenspflegers nur im Referentenentwurf

Der Referentenentwurf zur Reform des FGG enthielt in der Begriindung zu
§ 274 Absatz 2 FamFG den Hinweis, dass der Verfahrenspfleger nunmehr
kein gesetzlicher Vertreter mehr sein soll. Im Gesetzestext wurde dies aber
nicht aufgenommen. Auf Grundlage lediglich des Referentenentwurfes und
seiner Begriindung haben fast alle frihen Kommentare zum neuen FamFG
diese Ansicht tibernommen und bis heute fortgeschrieben.

3. Beispiel Verfahrensheistand

Interessant ist ein Vergleich zum Kindschaftsrecht. Dort ist der Verfahrens-
beistand (neue Benennung, friiher ,Verfahrenspfleger”) gem. § 158 Absatz 4
Satz 6 FamFG nunmehr ausdrucklich nicht gesetzlicher Vertreter des Kin-
des, sondern nimmt im eigenen Namen die Interessen des Kindes wahr. Er
ist damit ein Beteiligter kraft Amtes ohne Vertretungsmacht.

Wenn nun der Verfahrenspfleger auch kein gesetzlicher Vertreter ist, kann
er nicht anstelle des Betroffenen die notwendigen Bekanntmachungen und
Zustellungen zur Gewahrung des rechtlichen Gehors entgegennehmen. Wer
kann dann fur den Betroffenen agieren, wenn er selbst nicht mehr verstehen
kann, in welche seiner Rechte moglicherweise eingegriffen werden soll? For-
mal kénnte es genigen, dem Betroffenen alles zuzustellen ohne Ricksicht
auf die tatsachliche Fahigkeit, die Dinge zu verstehen — denn er gilt ja als
verfahrensfahig. Und ob der Verfahrenspfleger ohne Vertretungsmacht Ver-
fahrenskostenbhilfe flir den Betroffenen beantragen konnte, erscheint zumin-
dest fraglich. Diese Grundproblematik ist dann offenbar zwischen Gesetz-
entwurf und seiner Begriindung und dem Rechtsausschuss des Bundesta-
ges deutlich geworden.

In der spateren Bundestagsdrucksache finden sich deshalb die obigen Mo-
tive und Begrindungen aus dem Referentenentwurf nicht mehr.’° Es wird
nun ausdrucklich gesagt, dass an der Rechtsstellung nichts geandert wer-
den soll! Damit wirde der Verfahrenspfleger wie zuvor ,gesetzlicher Vertre-
ter” der Verfahrensrechte des Betroffenen bleiben.

10 BT-Drucksache 16/6308 zu § 274 FamFG.

personliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH



Leseprobe — Verfahrenspflegschaft in Betreuungs- und Unterbringungssachen

V. Die Reform des FGG

4. Die Rechtsprechung anderte dann die
Rechtsstellung!

Nachdem der BGH in einigen Entscheidungen bereits angedeutet hatte,
dass der Verfahrenspfleger kein gesetzlicher Vertreter sei,'” war mit einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22.5.2013 (Aktenzei-
chen 1 BvR 372/13)'? die Diskussion zur Rechtsstellung beendet. Das
BVerfG hatte in den Griinden seiner Entscheidung nun abschlieRend festge-
stellt, dass der Verfahrenspfleger kein gesetzlicher Vertreter ist. Auch in die-
ser Entscheidung setzte sich das BVerfG nicht hinreichend mit dieser Frage
auseinander, sondern schloss sich einigen einschlagigen Kommentatoren
einfach an. Kritisch gesehen handelte es sich um reines Richterrecht entge-
gen ausdrucklichem Gesetzgeberwillen!

Allerdings flhrte das Gericht zur Rechtsmacht bei dieser Rechtsstellung ei-
nige interessante Punkte aus: Als eigenstandiger Verfahrensbeteiligter kann
er im eigenen Namen ,die gleichen Rechte geltend machen, die auch dem
Betroffenen zustehen." Auch nach rechtskraftiger Beendigung eines Verfah-
rens kann der Verfahrenspfleger im eigenen Namen noch die Verfassungs-
beschwerde einlegen, weil sein Amt gem. § 276 Absatz 5 FamFG auch auf
einen ,sonstigen Abschluss” enden kann.

5. Neue Probleme in der Praxis

Diese Rechtsstellung brachte nun einige Probleme mit sich. Wenn der Ver-
fahrenspfleger kein gesetzlicher Vertreter ist, ergab sich in der Praxis vor al-
lem eine Rechtswegproblematik. Der Verfahrenspfleger kann nur noch im ei-
genen Namen Rechtsmittel einlegen. Moglich ware allerdings, dem Gericht
den ausdrtcklichen Auftrag des Betroffenen glaubhaft zu machen mit dem
Inhalt, fir ihn — also in Vertretung — ein Rechtsmittel einzulegen. Es gab
erste Falle in der Praxis, die fir den Betroffenen den Rechtsweg faktisch ver-
sperrten, weil die Verfahrenspfleger die Entscheidung des Gerichts akzep-
tierten und sich nicht in der Lage sahen, fiir den Betroffenen Rechtsmittel
einzulegen! Und umgekehrt wurden Beschwerden als unzulassig verworfen,
weil der Verfahrenspfleger ,im Namen des Betreuten” das Rechtsmittel ein-
gelegt hatte.

11 BGH FamRZ 2015, 918.
12 BVerfG FamRZ 2013, 1279 = BtPrax 2013, 150.
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VI. Die Anwendungsprobleme in der Praxis

Bis zum Inkrafttreten der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform
am 1.1.2023 war es fur bestellte Verfahrenspfleger und auch fur viele an-
dere Beteiligte nicht einfach, die Rolle, die Rechtsstellung und Rechtsmacht
und die Aufgaben aus dem Gesetz herauszulesen. Selbst die Betreuungsge-
richte waren Uber die Rolle der Verfahrenspfleger nicht selten unsicher, sa-
hen in dessen Auftreten eher eine Storung denn eine Hilfe. Das Rechtsinsti-
tut der Verfahrenspflegschaft blieb daher in vielen Verfahren leider uneffek-
tiv. Einige Richter und Rechtspfleger bestellten, wenn es denn unumgéanglich
war, vorrangig Personen zu Verfahrenspflegern, die eher schweigend alles
akzeptierten und vor allem keine Rechtsmittel einlegten. Es gab natdrlich
auch Betreuungsgerichte, die ihre Verfahrenspfleger in ihre Aufgabe einwie-
sen und von ihnen aktive Teilnahme erwarteten. Andere Gerichte erwarte-
ten — unzulassig — von den Verfahrenspflegern Ermittlungstatigkeiten, um
sich selbst zu entlasten. So entstand Uber Jahrzehnte zum Verstandnis der
Rolle und der Aufgaben des Verfahrenspflegers eine Art Flickenteppich in
Deutschland. Schon frih wurde dieser Zustand vom Betreuungsgerichts-
tag’® bemangelt und ein Problem darin gesehen, dass der jeweils verfah-
renszustandige Richter oder Rechtspfleger den Verfahrenspfleger selbst
aussucht.

In den vielen Fortbildungsveranstaltungen, die der Autor dieses Buches tber
Jahrzehnte durchflhrte, zeigte sich immer wieder die gro3e Verunsicherung
beziiglich des Rollenverstandnisses und der Aufgaben, aber auch die Scheu,
unbequeme Antrage zu stellen oder gar Rechtsmittel einzulegen mit der be-
firchteten Folge, nicht wieder bestellt zu werden.

Nach 8 Jahren Anwendung des FamFG erteilte das Bundesjustizministe-
rium an eine Fachgruppe den Auftrag, die FGG-Reform hinsichtlich ihrer
Ziele zu evaluieren. Der Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben ,Evalu-
ierung der FGG-Reform” wurde am 2.2.2018 dem BMJV Ubergeben.™ Im Er-
gebnis konnte festgestellt werden, dass die Ziele der FGG-Reform weitge-
hend erreicht wurden.

Zum Recht der Verfahrenspflegschaft wurden allerdings Mangel offenbar.
Die Praxisbefragung zeigte, dass uberwiegend Rechtspfleger, aber auch teil-
weise Richter Verfahrenspfleger mit dem Ziel bestellten, eine personliche
Anhorung zu vermeiden, obwohl es eine solche Rechtsfolge im Gesetz nicht
gab und gibt. Ferner wurde als Grund fir die allgemeinen Unsicherheiten im
Recht der Verfahrenspflegschaft die unzureichende Gesetzesformulierung
in den §§ 276, 317 FamFG gesehen.

13 https://www.bgt-ev.de (Auf der Webseite finden sich viele interessante Stellungnahmen
und Aufsadtze zum Betreuungsrecht).
14 ISBN 978-3-942865-82-1 (Onlineausgabe/PDF-Dokument).
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Dieses Ergebnis war schlielllich Grundlage fur eine Erganzung der §§276
und 317 FamFG (und auch des § 419 FamFG flr bundesrechtliche Unter-
bringungssachen) im Zuge der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsre-
form, die seit dem 1.1.2023 in Kraft getreten ist.

VII. Die neue Reform des Betreuungsrechts
2023

1. Griinde fiir eine neue Reform

Die Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform war von mehreren Fak-
toren geleitet. Das Betreuungsrecht war im BGB von vielen Verweisungen
auf das Vormundschaftsrecht gekennzeichnet mit der Folge, dass mit der
,sinngemalen Anwendung” (§ 1908i BGB a.F.) auch Uberholte MaRstébe
aus dem alten Vormundschaftsrecht in das Betreuungsrecht Ubertragen
wurden. Die Geltung der UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 flhrte
zu neuen Herausforderungen in der Anwendung des Betreuungsrechts.
Schlielilich war vor allem das Forschungsprojekt ,Qualitat in der rechtlichen
Betreuung” Anstol} flr eine umfassende Reform des Betreuungsrechts. In
dieser Studie des ISG'® zeigten sich viele Mangel in der Praxis des Betreu-
ungswesens, und zwar auf allen Ebenen.

Durch die Reform gelang es, das Betreuungsrecht vollstandig und abschlie-
Bend im BGB ab § 1814 ohne Verweisungen neu zu verorten. Viele Geset-
zestexte wurden verstandlicher formuliert. Die groBere Anlehnung an den
Geist der UN-Behindertenrechtskonvention wurde vor allem durch die Vor-
schrift des § 1821 BGB (Magna Carta) deutlich, die den Kern der Reform dar-
stellt.

2. Die ,Magna Carta“ des Betreuungsrechts (§ 1821
BGB)

Der Gesetzestext § 1821 BGB Absatz 1 bis Absatz 5:

(1) Der Betreuer nimmt alle Tatigkeiten vor, die erforderlich sind, um die
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen. Er unterstiitzt den
Betreuten dabei, seine Angelegenheiten rechtlich selbst zu besorgen, und
macht von seiner Vertretungsmacht nach § 1823 nur Gebrauch, soweit
dies erforderlich ist.

15 |Institut fir Sozialforschung und Gesellschaftspolitik: https://www.isg-institut.de/quali
taet-in-der-rechtlichen-betreuung/.
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(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen,
dass dieser im Rahmen seiner Moglichkeiten sein Leben nach seinen
Wiinschen gestalten kann. Hierzu hat der Betreuer die Wiinsche des Be-
treuten festzustellen. Diesen hat der Betreuer vorbehaltlich des Absat-
zes 3 zu entsprechen und den Betreuten bei deren Umsetzung rechtlich
zu unterstiitzen. Dies gilt auch fiir die Wiinsche, die der Betreute vor der
Bestellung des Betreuers geaduBlert hat, es sei denn, dass er an diesen
Wiinschen erkennbar nicht festhalten will.

(3) Den Wiinschen des Betreuten hat der Betreuer nicht zu entsprechen,
soweit

1. die Person des Betreuten oder dessen Vermogen hierdurch erheblich
gefahrdet wiirde und der Betreute diese Gefahr aufgrund seiner Krank-
heit oder Behinderung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht
handeln kann oder

2. dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist.

(4) Kann der Betreuer die Wiinsche des Betreuten nicht feststellen oder
darf er ihnen nach Absatz 3 Nummer 1 nicht entsprechen, hat er den mut-
maBlichen Willen des Betreuten aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu er-
mitteln und ihm Geltung zu verschaffen. Zu beriicksichtigen sind insbe-
sondere friihere AuBerungen, ethische oder religiose Uberzeugungen und
sonstige personliche Wertvorstellungen des Betreuten. Bei der Feststel-
lung des mutmabBlichen Willens soll nahen Angehérigen und sonstigen
Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur AuBerung gegeben
werden.

(5) Der Betreuer hat den erforderlichen personlichen Kontakt mit dem Be-
treuten zu halten, sich regelmaBig einen personlichen Eindruck von ihm
zu verschaffen und dessen Angelegenheiten mit ihm zu besprechen.

War schon im friheren § 1901 BGB der Vorrang der Selbstbestimmung nor-
miert, so wird durch den neuen § 18271 BGB dieser Gedanke erheblich ver-
starkt. Wiinsche der betreuten Menschen haben generellen Vorrang und
sind erster Malistab flr alle Akteure im Betreuungsrecht. Damit das auch
deutlich wird, wurde in mehreren weiteren Bestimmungen des BGB auf
diese Norm verwiesen. Wenn nun aktuell keine Winsche oder keine Win-
sche, die die Situation erfassen, feststellbar sind und auch friihere Wiinsche
(z.B. Uber eine Betreuungsverfligung oder eine Patientenverfligung) weder
vorliegen noch zur Situation passen, ist der mutmaRliche Wille festzustellen
und als Malistab zu nehmen. Auch der weitere Fall, der normiert ist, namlich
dass Wiinsche des Betroffenen im Falle der Umsetzung zu einer erheblichen
Selbstschadigung fuhren wirden und der Betroffene dies nicht erkennen
und auch nicht nach gewonnener Einsicht handeln kann, flhrt zur Feststel-
lung des mutmaBlichen Willens oder — falls auch dazu eine Feststellung
nicht moglich ist — zur besten Interpretation aller erkennbaren Faktoren im
Sinne des Betroffenen als Handlungsmalistab. Denn es geht nicht mehr um
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das ,Wohl", insbesondere im objektiven Sinne, sondern stets um die Selbst-
bestimmung, die mangels anderer Kenntnisse letztlich durch eine begrin-
dete Vermutung zur Geltung kommen muss.'®

All das gilt auch fir die Tatigkeit des Verfahrenspflegers, wenn auch mit wei-
teren Besonderheiten, wie noch zu zeigen sein wird.

3. Kleine Reformen des Verfahrensrechts

Das Verfahrensrecht wurde an einigen Stellen ebenfalls reformiert und mit
Anderungen oder Ergénzungen versehen. Zum Recht des Verfahrenspfle-
gers wurden die §§276, 317 und 419 FamFG ergéanzt und enthalten nun
Aussagen zur Rechtsstellung und den Aufgaben.

VIIl. Die Erganzungen in den §§ 276 und
317 FamFG

Die Vorschrift des § 276 FamFG als zentrale Norm fr Verfahrenspfleger hat
jetzt folgenden Text (inhaltlich weitgehend identisch mit den §§317 und
419 FamFG):

(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen geeigneten Verfahrenspfleger
zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen
erforderlich ist. Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, wenn

1. von der personlichen Anhorung des Betroffenen nach § 278 Absatz 4
in Verbindung mit § 34 Absatz 2 abgesehen werden soll oder

2. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts gegen den erklarten Willen des Betroffenen erfolgen
soll.

(2) Von der Bestellung kann in den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 abgese-
hen werden, wenn ein Interesse des Betroffenen an der Bestellung des
Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht. Die Nichtbestellung ist
zu begriinden.

(3) Der Verfahrenspfleger hat die Wiinsche, hilfsweise den mutmaflichen
Willen des Betroffenen festzustellen und im gerichtlichen Verfahren zur
Geltung zu bringen. Er hat den Betroffenen iiber Gegenstand, Ablauf und
moglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren
und ihn bei Bedarf bei der Ausiibung seiner Rechte im Verfahren zu unter-
stiitzen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Betroffenen.

16 Kritisch dazu: Kersting, ,Nur Wunsch, kein Woh!?*, BtPrax 2021, 203 ff.
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(4) Als Verfahrenspfleger ist eine natiirliche Person zu bestellen. Wer
Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsausiibung fiihrt, soll
nur dann zum Verfahrenspfleger bestellt werden, wenn keine andere ge-
eignete Person zur Verfiigung steht, die zur ehrenamtlichen Fiihrung der
Verfahrenspflegschaft bereit ist.

(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder aufge-
hoben werden, wenn die Interessen des Betroffenen von einem Rechtsan-
walt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmachtigten vertre-
ten werden.

(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, mit der
Rechtskraft der Endentscheidung oder mit dem sonstigen Abschluss des
Verfahrens.

(7) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung sowie
die Ablehnung einer derartigen MalBnahme sind nicht selbstandig an-
fechtbar

(8) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen.

Dieser erweiterte Text des Gesetzes enthalt diverse neue Gesichtspunkte,
die nun im Einzelnen naher beleuchtet werden sollen.

1. Geeignete Verfahrenspfleger

Im Absatz 1 ist das Wort ,geeigneten Verfahrenspfleger” eingefligt worden.
Die Erfahrungen der Praxis hatten immer wieder gezeigt, dass viele Verfah-
renspfleger wegen fehlender Kenntnisse ihrer Aufgaben nicht wirklich geeig-
net waren. Ohne entsprechende Grundkenntnisse des Betreuungsrechts
und der gesetzlichen Aufgaben kann der Verfahrenspfleger nicht Garant fur
ein faires Verfahren sein und nicht den Ausgleich fehlender Verfahrensfahig-
keit auf der tatsachlichen Ebene des Betroffenen herbeiftihren. Mit dieser
neuen Formulierung stellt sich schon die Frage, welche Eignungskriterien
nunmehr gegeben sein mussen. Leider hat der Gesetzgeber trotz konkreter
und begriindeter Vorschlage weder im Gesetz noch in dessen Begriindung
nahere Einzelheiten zur Eignung formuliert und auch nichtin § 11 Absatz 1
Nr. 5 BtOG eine Poolbildung geeigneter Verfahrenspfleger vorgesehen, die
listenmalig als Vorschlag der Behorde fiir die Gerichte hatte dienen kénnen.
Damit hatte die Moglichkeit bestanden, eine Anzahl von fortgebildeten Ver-
fahrenspflegern den Betreuungsgerichten als Listenvorschlag anzubieten.
Bei der nun entstandenen Rechtslage ist es Aufgabe des jeweilig zustandi-
gen Gerichtsorgans (Richter oder Rechtspfleger), die notwendige personli-
che und fachliche Eignung nach eigenem Malstab vor einer Bestellung zu
prufen.
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2. Nur natiirliche Personen als Verfahrenspfleger

In § 276 Absatz 4 FamFG ist neu die Vorgabe hineingekommen, dass nur
eine naturliche Person als Verfahrenspfleger bestellt werden darf. Die Be-
grindung des Gesetzgebers weist zu Recht darauf hin, dass wegen der Not-
wendigkeit eines personlichen und vertrauensvollen Kontaktes des Verfah-
renspflegers zum Betroffenen die Bestellung einer juristischen Person nicht
sinnvoll ware.’” Damit wird es nicht mehr moglich sein, einen Betreuungs-
verein oder die Betreuungsbehorde als solche zu bestellen. Die Gesetzesbe-
grindung weist auch darauf hin, dass zwar ein namentlich genannter Ver-
einsbetreuer als Verfahrenspfleger bestellt werden kann, nicht aber ein Ver-
treter der Betreuungsbehdrde (Interessengegensatz).

Und geblieben ist die Aussage, dass beruflich tatige Verfahrenspfleger nur
dann bestellt werden dirfen, wenn keine (neu:) ,geeigneten” ehrenamtlich
tatigen Personen bereitstehen. Das bedeutet, dass sich auch ehrenamtlich
tatige Verfahrenspfleger zumindest die notigsten Grundkenntnisse fir diese
Aufgabe aneignen mussen, um ,geeignet” zu sein. Die Gerichtspraxis neigt
dazu, Uberwiegend und teilweise regelmaliig Rechtsanwalte als Verfahrens-
pfleger zu bestellen. Das deckt sich aber nicht mit dem Wortlaut des Ge-
setzes. Die vielen verschiedenen Genehmigungsverfahren, fir die die Be-
stellung eines geeigneten Verfahrenspflegers in Betracht kommen kann,
erfordern inhaltlich und verfahrensrechtlich durchaus unterschiedliche Qua-
litatsstandards, sodass nicht durchgangig nur Rechtsanwalte als geeignet
angesehen werden mussen. Auch juristisch nicht vorgebildete Personen
konnen durch entsprechende Fortbildungen ein brauchbares Mindestmal}
an Kenntnissen zu den Inhalten und dem Verfahren erwerben.

3. Verfahrenspflegerbestellung im Regelfall

Neu ist ferner Absatz 1 Nr. 2 mit der Vorgabe, einen Verfahrenspfleger zwin-
gend dann zu bestellen, wenn entweder die Bestellung eines rechtlichen Be-
treuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gegen den erklar-
ten Willen des Betroffenen erfolgen soll. Im ersten Fall, wenn insbesondere
die ablehnende Haltung des Betroffenen nicht mit dem freien Willen verbun-
den ist (dann darf kein Betreuer bestellt werden), sondern mdéglicherweise
krankheitsbedingt ist oder aufgrund der Verkennung der Realitat des Unter-
stitzungsbedarfes erfolgt, bendtigt der Betroffene gerade die rechtliche Un-
terstiitzung im Bestellungsverfahren mit all den weiteren Entscheidungen
(ob eine Betreuung Uberhaupt erforderlich ist, wer soll Betreuer werden und
mit welchem Aufgabenkreis). Im zweiten Fall stellt die Anordnung eines Ein-
willigungsvorbehaltes einen erheblichen Eingriff in die Selbstbestimmung
dar, insbesondere wenn dies gegen den Willen des Betroffenen erfolgen soll.

17 Bundestags-Drucksache 19/24445, 329.
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Auch in diesem Fall bendtigt der Betroffene qualitative rechtliche Unterstit-
zung durch einen Verfahrenspfleger, der den Vorgang kritisch begleitet.

4. Kein gesetzlicher Vertreter

Eine wesentliche Neuerung findet sich in Absatz 3. Dort werden nun die Auf-
gaben konkret benannt und ausdriicklich normiert, dass der Verfahrenspfle-
ger kein gesetzlicher Vertreter des Betroffenen ist. Dazu und zu weiteren Ein-
zelheiten im Folgenden.

IX. Die Voraussetzungen fiir die Bestellung
eines Verfahrenspflegers

1. Rechtliches Gehor vor Bestellung

Vor Bestellung eines Verfahrenspflegers ist dem Betroffenen stets rechtli-
ches Gehor zu gewahren. Dem Betroffenen soll dadurch auch die Moglich-
keit eingerdumt werden, einen eigenen Vorschlag fir die Person des Verfah-
renspflegers zu machen, eine generelle Ablehnung mitzuteilen oder einen
Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrensbevollméachtigten selbst zu man-
datieren oder zu beauftragen. Entsprechende Hinweise sind dem Betroffe-
nen zu geben. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ohne vorherige An-
horung und ohne Beschluss, allein durch konkludentes Handeln des Ge-
richts, ist trotzdem zulassig und wirksam.®

2. Neue Hinweispflicht des Betreuungsgerichts

Der erweiterte § 275 FamFG enthalt nun im Absatz 2 eine Hinweispflicht des
Gerichts bei Einleitung des Verfahrens. Im Falle eines Verfahrens zur erst-
maligen Betreuerbestellung beginnt das Verfahren mit Eingang der Anre-
gung bei Gericht. Bei den im Verlaufe der Betreuung anstehenden Genehmi-
gungsverfahren beginnen diese mit Eingang eines entsprechenden Antra-
ges des Betreuers. Diese Hinweise mussen unverziglich zusammen mit
Kopien des Antrages und evtl. weiteren beigefligten Unterlagen (z.B. Bericht,
Vertrag) moglichst adressatengerecht erfolgen und Uber die Aufgaben eines
Betreuers, Uber den moglichen Verlauf des Verfahrens und mogliche Kosten
unterrichten. Die Praxis der Gerichte wird dies mit einem (hoffentlich) sehr
verstandlichen Hinweisblatt erledigen. Zweckmalligerweise sollten diese
Hinweise auch die beabsichtigte Bestellung eines Verfahrenspflegers ent-

18 BGH, Beschluss vom 16.3.2022 — Xl ZB 154/21.
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halten, Uber dessen Aufgabe aufklaren und dazu die Rechte des Betroffenen
beschreiben.

Allerdings ist zu beachten, dass viele betroffene Personen Probleme haben,
schriftliche Belehrungen und Hinweise — auch in einfacher Sprache — zu ver-
stehen. Deshalb ist dem rechtzeitig bestellten Verfahrenspfleger anzuraten,
diese Hinweise dem Betroffenen mundlich zu erlautern.

3. Sind nur Rechtsanwilte ,geeignet”?

Zur Frage, welche Person fur die Verfahrenspflegeraufgabe ,geeignet” ist, Rechtsan-
hat das OLG Celle'® in einer Entscheidung darauf hingewiesen, dass es sich Ver"f‘:l:‘ree:;s
quasi um eine typisch anwaltliche Tatigkeit handelt und deshalb ,in aller Re- pfleger
gel” nur Rechtsanwalte bestellt werden sollten. Tatsachlich ist dies bei vielen

Gerichten gangige Praxis.

Dieser Auffassung ist aber zu widersprechen. Es gibt eine Reihe von Geneh-
migungsverfahren, die neben elementaren Rechtskenntnissen auch Kennt-
nisse z.B. von Kommunikationstechniken oder von Krankheitsbildern erfor-
dern. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention ist auch die Fahigkeit der
,unterstiitzten Entscheidungsfindung” gefordert, und zwar auch fiir Verfah-
renspfleger. In anderen Fallen von Genehmigungsverfahren z.B. aus
dem Vermogenssorgebereich genligen oft der sog. ,gesunde Menschenver-
stand”. Inzwischen gibt es eine Reihe von nicht-anwaltlichen Verfahrenspfle-
gern, die eine qualitative Fortbildung dazu erfolgreich abgeschlossen haben
und in der Regel geeignet sind. Richtig bleibt aber, dass in Verfahren mit er-
heblichen Rechtseingriffen oder rechtlich schwierigen Verfahrensgegen-
standen?® der anwaltliche Verfahrenspfleger die erste Wahl ist.

4. Der Erforderlichkeitsgrundsatz

§ 276 Absatz 1 Satz1 FamFG nennt als grundsatzliche Voraussetzung fur
die Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen in einem betreuungsge-
richtlichen Verfahren durch einen Verfahrenspfleger die Erforderlichkeit.
Wenn die Interessen und — neu — die Winsche im Hinblick auf den Verfah-
rensgegenstand vom Betroffenen nicht selbst wahrgenommen und in das
Verfahren eingebracht werden konnen, ist die Bestellung eines Verfahrens-
pflegers ,erforderlich”. Das Betreuungsgericht hat daher in jedem Einzelfall
zu priifen, ob die Erforderlichkeit fir die Bestellung eines Verfahrenspflegers
gegeben ist.

19 OLG Celle BtPrax 1994, 175.
20 So z.B. bei erbrechtlichen oder gesellschaftsrechtlichen Verfahrensgegenstanden.
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Die Voraussetzung ,Erforderlichkeit” korrespondiert im Betreuungsrecht mit
der jedem Betroffenen in Betreuungssachen generell zugesprochenen ,Ver-
fahrensfahigkeit” (§ 275 FamFG). Wie schon ausgefiihrt, kann einem Betrof-
fenen auf der tatsachlichen Ebene die Verfahrensfahigkeit ganz oder teil-
weise fehlen oder anders ausgedriickt: Der Betroffene kann die ihm zuge-
sprochene Verfahrensfahigkeit aufgrund gesundheitlicher Einschrankungen
nicht ausliben.?’

In diesem Falle wiirde der Betroffene am Verfahren nicht aktiv teilnehmen
konnen und entgegen Artikel 1 Grundgesetz faktisch zum Objekt des Verfah-
rens werden. Deshalb wurde schon in der groRen Vormundschaftsreform,
die 1992 mit dem Betreuungsgesetz in Kraft trat, als Ausgleich dieses Man-
gels die Bestellung eines Verfahrenspflegers vorgesehen.

Interessant ist der nachstehende Auszug aus Bundestags-Drucksache 11/
4528, S.89, 171:

Ein wesentliches Ziel des Entwurfes ist es, die Rechtsposition des Betroffe-
nen auch im Verfahren zu stérken. In einem fairen Verfahren soll er eigen-
standiger Beteiligter und nicht Verfahrensobjekt sein. Aus diesem Grunde
wurde als Kernstlick der Verfahrensvorschriften seine Verfahrensfahigkeit
ausdrticklich geregelt und auf alle Verfahren, die die Betreuung betreffen,
ausgedehnt ...

Eine weitere wesentliche Neuregelung verstarkt den Schutz des Betroffe-
nen. Soweit dies zur Wahrnehmung seiner Interessen erforderlich ist, soll
ihm ein Pfleger flr das Verfahren zur Seite gestellt werden. Dieser Pfleger
soll ihn im Verfahren unterstiitzen und nicht verdrdngen oder ersetzen, wie
dies im Zivilprozess und in anderen Verfahrensordnungen der Prozesspfle-
ger tut (§ 53 ZPO). In Féllen, in denen der Betroffene besonders schutzwdir-
dig ist, sieht der Entwurf die obligatorische Bestellung eines Verfahrenspfle-
gers vor.

5. Wahrnehmung der ,Interessen”

Die Gesetzesmotive zur Reform 1992 flihrten aus, dass mit diesem Begriff
ausschliellich die ,objektiven Interessen’ gemeint sind. Hier ergibt sich
scheinbar ein gewisser Widerspruch zur neuen Betreuungsrechtsreform mit
der neuen Ausformulierung der ,Magna Carta des Betreuungsrechts" in
§ 1821 BGB, die fur alle Akteure im Betreuungswesen gilt. Der frihere oft als
MaRstab herangezogene Wohlbegriff darf nun im Sinne eines objektiven
Handlungsmalstabes, der aullerhalb der Selbstbestimmung des Betroffe-
nen liegt, nicht mehr angewendet werden. Wegen dieser wesentlichen Neue-
rung im Betreuungsrecht muss auch im Recht der Verfahrenspflegschaft
der Begriff ,Interessen” begrenzt werden auf die Verfahrensrechte und die

21 Die Verfahrensfahigkeit gehort auch zur ,Rechts- und Handlungsfahigkeit” nach Artikel 12
der UN-BRK. Auch diesbeziiglich kann bei fehlender Fahigkeit zur ,Austibung" eine Unter-
stltzung erforderlich werden.
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Grundrechte im Hinblick auf den Verfahrensgegenstand. Die Verfahrens-
rechte sind objektive Rechte, die nach pflichtgemalem Ermessen des Ver-
fahrenspflegers neben einem ermittelten Wunsch, Willen oder mutmalli-
chen Willen im Verfahren Geltung erlangen mussen.

Dieses Nebeneinander von Interessen und Willen widerspricht nicht der UN-
BRK, die in Art. 12 Absatz 4 als Malstab fiir alle UnterstlitzungsmafRnah-
men ,die Rechte, den Willen und die Praferenzen” nennt. Damit wird auch
nach der Konvention im Einzelfall ein Gegeneinander von Rechten und Wil-
len fir denkbar gehalten. Die ,Interessen’, die im Sinne von ,Rechte des Be-
troffenen” zu verstehen sind, betreffen sowohl den Verfahrensgegenstand
wie auch das Verfahren selbst, durfen aber nicht dartiber hinausgehen, etwa
im Sinne einer dem Betroffenen unterstellten objektiven Willensrichtung, die
der Verfahrenspfleger fir ,verninftig” oder ,richtig” halt.

Neben den Verfahrensrechten, die ohnehin zur Wahrnehmung der Interes-
sen des Betroffenen gehoren, sind den Verfahrensgegenstand betreffend
auch die elementaren Grundrechte zu nennen. Im Falle eines Unterbrin-
gungsverfahrens muss u.U. das Freiheitsrecht zur Geltung gebracht werden,
im Falle eines Grundstlcksverkaufs das Eigentumsrecht oder bei einem zur
Genehmigung beantragten Pflichtteilsverzicht die Erbrechtsgarantie usw.?2

Hinweis

Im Ergebnis somit: Die Interessen des Betroffenen sind die Rechte des
Betroffenen.

6. Die Erforderlichkeit der Bestellung eines
Verfahrenspflegers ,im Regelfall”

Drei Félle nennt das Gesetz:

1. §276 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 FamFG bezieht sich auf das Verfahren zur Be-
treuerbestellung, wenn der Richter von der personlichen Anhérung gem.
§ 278 Absatz4 FamFG aufgrund des Vorliegens der Voraussetzungen
des § 34 Absatz 2 FamFG absehen will. Der erste Fall einer gesundheitli-
chen Gefahrdung durch die Anhoérung wird eher selten vorkommen,
muss aber vorher von einem arztlichen Gutachter festgestellt werden.
Der zweite Fall, dass der Betroffene sich nicht aulern kann, ist in der Pra-
xis haufig. Aber auch hier ist Zurickhaltung geboten. Ein Schlaganfallpa-
tient, der sich nicht aulRern kann, dennoch versteht und evtl. nonverbal
einfache Antworten geben kann, muss angehort werden. Auch die Falle
fortgeschrittener Demenz sind zurlckhaltend zu beurteilen. Oft kdnnen
sich derartig beeintrachtigte Betroffene nicht zur realen Situation duf3ern,

22 OLG Minchen Rpfleger 2021, 700 = BtPrax 2021, 2238 (Leitsatz).

Die Rechte
und der Wille,
beides gilt

Drei Regel-
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geben dafir aber durchaus Praferenzen aus der Vergangenheit, die fur
sie mafgeblich waren, kund. Solche AuRerungen aus der Vergangenheit
konnen durchaus Anhaltspunkte flir einen mutmalilichen Willen sein.

2. Im Verfahren zur Betreuerbestellung ist regelhaft und zwingend die per-
sonliche Anhorung des Betroffenen in seiner tblichen Umgebung vorge-
sehen. Der Richter soll nicht nur das rechtliche Gehor des Betroffenen
wahrnehmen und dessen AuRerungen berticksichtigen, so z.B. priifen, ob
ein Betreuervorschlag bindend ist, sondern sich auch vom Betroffenen ei-
nen ,personlichen Eindruck verschaffen” und das moglichst in dessen lb-
licher Umgebung (§ 278 Absatz T FamFG), die evtl. weitere Erkenntnisse
bringen kann (Wohnung, Versorgungssituation, tatsdchliche Probleme).
Auf diese Weise soll der Betroffene zur Frage der Betreuerbestellung, ob
sie wirklich erforderlich ist, wenn ja, in welchem Umfang und wer es sein
soll, beteiligt werden und zu Wort kommmen durfen. Wenn diese personli-
che Anhérung wegen erheblicher Gefahr fiir die Gesundheit des Betroffe-
nen unterbleiben soll, muss zur Wahrnehmung der Rechte des Betroffe-

nen ein Verfahrenspfleger bestellt werden.

Der andere Fall, der unter Nr. 2 der oben genannten Vorschrift aufgefihrt
ist, betrifft zunachst den weiteren Fall im Verfahren zur Betreuerbestel-
lung, wenn dies ausdriicklich gegen den erklarten Willen des Betroffenen
erfolgen soll. Der hier genannte Wille des Betroffenen ist nicht der frei ge-
bildete ablehnende Wille, der keine Betreuerbestellung erlaubt, sondern
der sogenannte natUrliche Wille, der moglicherweise die Realitat verkennt
oder krankheitsbedingt in stetiger Ablehnung aller Hilfsangebote geau-
Rert wird. Auch hier missen die Rechte und der Wille des Betroffenen
durch die Bestellung eines Verfahrenspflegers zur Geltung kommen.

3. Der dritte Fall, der ebenfalls unter Nr.2 der oben genannten Vorschrift
aufgefihrt ist, betrifft das Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehaltes (§ 1825 BGB). Dieser erhebliche Rechtseingriff in die Selbst-
bestimmung des Betroffenen darf ebenfalls nicht gegen dessen freien
Willen erfolgen, aber gegen seinen lediglich naturlichen Willen. Sinn und
Zweck ist die Verhinderung erheblich selbstschadigender Rechtshand-
lungen des Betroffenen, die zur Wirksamkeit der Genehmigung des Be-
treuers bedlrfen. Wenn diese Anordnung gegen den erklarten (natirli-
chen) Willen des Betroffenen erfolgen soll, muss auch hier zur Wahrneh-
mung seiner Rechte ein Verfahrenspfleger bestellt werden. Diese Pflicht
entfallt scheinbar, wenn der Betroffene zur Zustimmung in der Lage ist.
Bei Betroffenen mit einer manisch-depressiven Erkrankung kann im Zeit-
raum zwischen Manie und Depression durchaus ein wirksamer Wille at-
testiert werden. Bei anderen Krankheitsbildern kann die Zustimmung
auch lediglich eine Art ,Flucht nach vorn” sein, um der Befragung und Ge-
genwart des Richters zu entgehen. Mit der Zustimmung des Betroffenen
entfallt somit nicht die Priifung, ob die Erforderlichkeit der Bestellung ei-

nes Verfahrenspflegers dennoch gegeben ist.
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7. Die Erforderlichkeit nach § 317 FamFG in
Unterbringungssachen

§317 Absatz 1 FamFG bestimmt zwei weitere spezielle Falle der Erforder-
lichkeit:

1. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist bei freiheitsentziehenden

MaRnahmen in der Regel erforderlich. Betroffene, die nach akuter Gefahr-
dung sofort eingewiesen und sediert wurden, sind kaum in der Lage, dem
Richter in der unverziglich angesetzten personlichen Anhérung adaquat
zu antworten. Die Erforderlichkeit ist auch gegeben, wenn eine Verstandi-
gung nicht moglich ist oder wenn die Sprachkenntnisse nicht ausreichen,
also im Ergebnis das rechtliche Gehor nicht wahrgenommen werden
kann. Eine Unterbringungsmaflnahme ist immer ein erheblicher Eingriff
in das Freiheitsrecht des Betroffenen, sodass im Grunde regelhaft ein
Verfahrenspfleger zu bestellen ist. Insbesondere besteht die Erforderlich-
keit, wenn von einer Anhorung des Betroffenen abgesehen werden soll.
Grinde dafir sind die in § 319 Absatz 3 FamFG genannten unter Verweis
auf § 34 Absatz 2 FamFG (= gesundheitliche Gefahren oder der Betrof-
fene kann sich nicht &ullern). Es handelt sich hier um zwingendes Recht.

2. Der zweite Fall betrifft das Genehmigungsverfahren zur Einwilligung in

eine Zwangsbehandlung oder die Anordnung dazu aufgrund 6ffentlichen
Rechts. In diesen Fallen ist die Bestellung eines Verfahrenspflegers
,stets” erforderlich, unabhangig davon, ob eine personliche Anhorung
moglich ist oder ob der Betroffene auch zur eigenen Wahrnehmung sei-
ner Rechte in der Lage ist. Hier Uberwiegt wegen des erheblichen Ein-
griffs in die Rechte des Betroffenen der Schutzgedanke des Gesetzes.

8. Weitere zwingende Falle einer
Verfahrenspflegerbestellung

1. §1830 BGB regelt das materielle Recht im Falle eines relativ seltenen

Verfahrens zur Genehmigung einer Sterilisation. § 297 Absatz 5 FamFG
bestimmt flir das Verfahren, dass ,stets” ein Verfahrenspfleger zu bestel-
len ist, sofern der Betroffene sich nicht schon durch einen geeigneten
Rechtsanwalt oder sonstigen Verfahrensbevollméachtigten vertreten
lasst.

2. InVerfahren zur Genehmigung einer Einwilligung oder eines Widerrufs zu

einem arztlichen Eingriff, einer arztlichen Untersuchung oder einem Be-
handlungsabbruch (§ 1829 BGB) bestimmt das Verfahrensrecht in § 298
Absatz 2 FamFG ebenfalls, dass ,stets” ein Verfahrenspfleger zu bestel-
len ist. Ausnahmen sind dazu nicht normiert.
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Dieser Leitfaden prasentiert Ihnen kompakt und tibersichtlich das notwendige
Wissen und Handwerkszeug fiir die Verfahrenspflegschaft in Betreuungs- und
Unterbringungsverfahren. Schwerpunkte der Neuauflage sind die ,Magna Carta“
des Betreuungsrechts, die nach der Betreuungsrechtsreform auch fiir Verfahrens-
pfleger /innen vorrangig als Handlungsmafstab gilt und ihre Anwendung auf die
wichtigsten Genehmigungsverfahren aus dem Bereich der Vermdgens- und Perso-
nensorge sowie dem Unterbringungsrecht einschlieBlich der Zwangsbehandlung.

Fir die 6. Auflage wurde das Werk umfassend im Hinblick auf die Betreuungs-
rechtsreform 2023, die sich noch weiter an die Anforderungen der UN-Behinder-
tenrechtskonvention anlehnt, vollstandig liberarbeitet und aktualisiert.

Der Autor - selbst erfahrener Rechtspfleger in Betreuungssachen - gibt wertvolle
Praxishinweise und stellt zahlreiche Musterschreiben (z.B. Antrage, Rechts-
mittel) an das Betreuungsgericht zur Verfiigung, die iber das Internet abrufbar
sind. Ein Textanhang enthélt die maRgeblichen zivil- und verfahrensrechtlichen
Vorschriften.

VORTEILE

.....................................

> Alles Wissenswerte fiir den Verfahrenspfleger aus Expertenhand
> Mit Beispielen, Ubersichten und Mustern
> Mit Link zu Musterschreiben im Internet

AUTORENINFO

.....................................

Diplom-Rechtspfleger Uwe Harm, Justizoberamtsrat a.D. (zuletzt als
Rechtspfleger am Amtsgericht Bad Segeberg) war bis Oktober 2017
Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Rechtspfleger in Schleswig-Holstein
und ist Mitglied im Vorstand des Betreuungsgerichtstages e.V. (BGT). Er ist
bundesweit als Referent tatig.

www.reguvis.de

= Reguvis




	Vorwort zur 6. Auflage
	Inhaltsverzeichnis
	Teil 1 Die rechtlichen Grundlagen
	I. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Verfahrenspflegschaft
	II. Die gesetzlichen Regelungen durch die große Reform 1992
	1. Ein erster Paradigmenwechsel
	2. Die Verfahrensfähigkeit
	3. Fehlende Verfahrensfähigkeit auf der tatsächlichen Ebene

	III. Die Rechtsentwicklung seit 1992
	IV. Die Auswirkung der UN-Behindertenrechtskonvention
	1. Ein weiterer Paradigmenwechsel
	2. Die Konvention hat in Artikel 12 zwei generelle Aussagen:
	3. Die unterstützte Entscheidungsfindung
	4. Auswirkung auf die Verfahrenspflegschaft

	V. Die Reform des FGG
	1. Entwicklung
	2. Änderung der Rechtsstellung des Verfahrenspflegers nur im Referentenentwurf
	3. Beispiel Verfahrensbeistand
	4. Die Rechtsprechung änderte dann die Rechtsstellung!
	5. Neue Probleme in der Praxis

	VI. Die Anwendungsprobleme in der Praxis
	VII. Die neue Reform des Betreuungsrechts 2023
	1. Gründe für eine neue Reform
	2. Die Magna Carta des Betreuungsrechts (§ 1821 BGB)
	3. Kleine Reformen des Verfahrensrechts

	VIII. Die Ergänzungen in den §§ 276 und 317 FamFG
	1. Geeignete Verfahrenspfleger
	2. Nur natürliche Personen als Verfahrenspfleger
	3. Verfahrenspflegerbestellung im Regelfall
	4. Kein gesetzlicher Vertreter

	IX. Die Voraussetzungen für die Bestellung eines Verfahrenspflegers
	1. Rechtliches Gehör vor Bestellung
	2. Neue Hinweispflicht des Betreuungsgerichts
	3. Sind nur Rechtsanwälte geeignet?
	4. Der Erforderlichkeitsgrundsatz
	5. Wahrnehmung der Interessen
	6. Die Erforderlichkeit der Bestellung eines Verfahrenspflegers im Regelfall
	7. Die Erforderlichkeit nach § 317 FamFG in Unterbringungssachen
	8. Weitere zwingende Fälle einer Verfahrenspflegerbestellung
	9. Die Ausnahmen

	X. Der Bestellungsakt
	1. Eine unanfechtbare Zwischenentscheidung
	2. Formlose Bestellung durch Verfügung des Gerichts
	3. Wirksamkeit der Bestellung
	4. Beiordnung eines Rechtsanwaltes mit Verfahrenskostenhilfe

	XI. Die Rechtsstellung und Rechtsmacht des Verfahrenspflegers
	1. Rechtsstellung: kein gesetzlicher Vertreter
	2. Rechtsmacht: Umfang der rechtlichen Befugnisse
	3. Die Verfahrensrechte
	4. Problem: Zugang von Verfahrensdaten zum Zwecke des Rechtliches Gehörs

	XII. Die Aufgaben des Verfahrenspflegers
	1. Die Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen
	2. Wünschen, ersatzweise dem mutmaßlichen Willen Geltung verschaffen
	3. Geltung verschaffen
	4. Widersprechende Verfahrenshandlungen
	5. Informationspflichten und Pflicht zur Unterstützung
	6. Vermittlung von Verfahrensdaten für das rechtliche Gehör in bestimmten Fällen
	7. Wirksamkeit von gerichtlichen Entscheidungen in besonderen Fällen
	8. Kommunikationsprobleme mit dem Betroffenen
	9. Das Erstgespräch

	XIII. Dauer der Verfahrenspflegschaft
	XIV. Rechte des Verfahrenspflegers gegenüber dem Gericht
	XV. Hilfsmöglichkeiten für Verfahrenspfleger
	XVI. Haftung des Verfahrenspflegers
	XVII. Aufwendungsersatz und Vergütung des Verfahrenspflegers
	XVIII. Das Rechtsmittelsystem
	1. Beschwerde
	2. Die sofortige Erinnerung
	3. Rechtsbeschwerde
	4. Sprungrechtsbeschwerde
	5. Verfassungsbeschwerde und Feststellung der Rechtswidrigkeit
	6. Verzicht auf Rechtsmittel
	7. Form der Rechtsmitteleinlegung

	XIX. Anforderungen an Verfahrenspfleger
	1. Allgemeine Anforderungen
	2. Persönliche Kompetenzen
	3. Der Pflichtenkatalog


	Teil 2 Das Verfahren in Betreuungssachen
	I. Allgemeines
	II. Der typische Verfahrensablauf

	Teil 3 Verfahren die Betreuung betreffend (für die Personensorge)
	I. Das Verfahren zur Betreuerbestellung
	1. Voraussetzungen, § 1814 BGB
	2. Beginn des Verfahrens
	3. Erste Tätigkeit des Verfahrenspflegers
	4. Der Sozialbericht der Betreuungsbehörde
	5. Das ärztliche Gutachten
	6. Die persönliche Anhörung durch das Betreuungsgericht
	7. Umfang der Betreuung
	8. Die typischen Aufgabengebiete
	9. Vorführung zur Untersuchung und zur persönlichen Anhörung
	10. Entscheidung des Betreuungsgerichts
	11. Amtsende des Verfahrenspflegers
	12. Sonderfall: Die Bestellung eines Kontrollbetreuers
	13. Sonderfall: Vorläufige Betreuerbestellung

	II. Das Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
	1. Eingriff in die Selbstbestimmung
	2. Die Voraussetzungen
	3. Rechtsfolge einer Anordnung
	4. Die Verweise im Absatz 1 und ihre Wirkung in der Praxis
	5. Grenzen des Einwilligungsvorbehalts
	6. Verfahrensgang

	III. Die Verfahren zum Freiheitsentzug
	1. Eingriff in das Freiheitsrecht (Artikel 2 Grundgesetz)
	2. Drei Maßnahmen im Gesetz
	3. Voraussetzungen für Unterbringungsmaßnahmen

	IV. Das Verfahren zur Unterbringung (§ 1831 Absatz 1 Nr. 1 BGB; wegen Selbstgefährdung)
	1. Beginn des Verfahrens
	2. Das ärztliche Gutachten
	3. Die persönliche Anhörung
	4. Die Entscheidung des Gerichts

	V. Verfahren zur Unterbringung (§ 1831 Absatz 1 Nr. 2 BGB, zum Zwecke einer zwangsweisen ärztlichen Untersuchung oder Behandlung)
	1. Antrag
	2. Zwingende Verfahrenspflegerbestellung
	3. Die besonderen Voraussetzungen gem. § 1832 BGB
	4. Das ärztliche Gutachten
	5. Die persönliche Anhörung

	VI. Das Verfahren für freiheitsentziehende Maßnahmen (§ 1831 Absatz 4 BGB; Bettgitter &Co.)
	1. Typische Anlässe in der Praxis
	2. Voraussetzungen für eine gerichtliche Genehmigung
	3. Entsprechende Anwendung für Bevollmächtigte und Ehegatten
	4. Antragsanforderungen
	5. Bestellung eines Verfahrenspflegers, Aufgabe
	6. Das ärztliche Zeugnis
	7. Die persönliche Anhörung
	8. Der Werdenfelser Weg
	9. Varianten des Werdenfelser Weges
	10. Einigkeit im Verfahrensablauf
	11. Alternativen zur Freiheitsentziehung

	VII. Das Verfahren zur Genehmigung ärztlicher Maßnahmen (§ 1829 BGB)
	1. Die Anwendungsfälle
	2. Maßstab für die Einwilligung, die Verweigerung der Einwilligung oder Widerruf einer Einwilligung
	3. Verfahrenspfleger
	4. Sachverständiger und Gutachten
	5. Die persönliche Anhörung und Entscheidung

	VIII. Verfahren zur Sterilisation (§ 1830 BGB)
	1. Ein schwerwiegender Eingriff
	2. Voraussetzungen
	3. Das Verfahren
	4. Die Genehmigung

	IX. Weitere Verfahren die Betreuerbestellung betreffend
	1. Verfahren zur Verlängerung der Betreuung
	2. Verfahren zur Erweiterung des Umfanges der Betreuung
	3. Verfahren zur Entlassung des Betreuers und bei einer Neubestellung
	4. Verfahren zur Aufhebung der Betreuung


	Teil 4 Verfahren die Betreuung betreffend (für die Vermögenssorge)
	I. Genehmigungsverfahren Grundstücke und Grundstücksrechte betreffend
	1. Verkauf eines Grundstückes des Betreuten
	2. Verfügung über ein Recht an einem Grundstück
	a) Grundschulden
	b) Dingliche Nutzungsrechte
	c) Wesen des Wohnrechts
	d) Wesen des Wohnungsrechts
	e) Fremdnutzung

	3. Verfügung über den Rang eines Rechtes am Grundstück des Betreuten
	4. Verfügung über den Bestand und Inhalt eines Altenteilrechtes
	a) Rechtliche Einordnung des Inhaltes eines Altenteilvertrages
	b) Haftung des Grundstückes
	c) Haftung des Eigentümers persönlich
	d) Sicherheit nur bei guter Rangstelle
	e) Berechnung der Ersatzwerte
	f) Konflikte bei Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz
	g) Wegfall der Geschäftsgrundlage
	h) Landesrecht


	II. Genehmigungsverfahren erbrechtliche Rechtsgeschäfte betreffend (§ 1831 BGB)
	1. Der Betreute als Erbe
	a) Annahme der Erbschaft
	b) Ausschlagung der Erbschaft
	c) Verkauf des Erbanteils
	d) Abschichtungsvereinbarung
	e) Die Erbauseinandersetzung

	2. Der Betreute ist ganz oder teilweise enterbt
	a) Ausschlagung eines Vermächtnisses
	b) Geltendmachung eines Pflichtteilsrechtes
	c) Verzicht auf den Pflichtteil
	d) Weitere Verfahren


	III. Genehmigungsverfahren handels- und gesellschaftsrechtliche Rechtsgeschäfte betreffend (§ 1852 BGB)
	IV. Die Aufgabe von Wohnraum des Betreuten (§ 1833 BGB)
	1. Die Praxis
	2. Schutz des letzten Lebensmittelpunktes
	3. Die neue Generalregel zu den Voraussetzungen in § 1833 Absatz 1 BGB
	4. Die verschiedenen Möglichkeiten einer Wohnraumaufgabe
	5. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers

	V. Sonstige Genehmigungsverfahren zur Vermögenssorge
	1. Verfügung über Forderungen und Rechte (§ 1849 BGB)
	a) Gesetzesmotive
	b) Anwendungsfälle

	2. Andersartige Geldanlage (§ 1848 BGB)
	3. Kreditaufnahme (§ 1854 Nr. 2 BGB)
	4. Schenkung oder unentgeltliche Zuwendung (§ 1854 Nr. 8 BGB)

	VI. Vergütungsfestsetzung gegen das Vermögen des Betreuten
	1. Berufsbetreuer/Vereine für Vereinsbetreuer
	2. Festsetzung einer Vergütung für einen ehrenamtlichen Betreuer

	VII. Genehmigung bei Widerruf einer Vorsorgevollmacht

	Teil 5 Anhang - Exkurse
	I. Exkurs: Demenz
	II. Exkurs: Psychosen

	Teil 6 Muster für den gerichtlichen Schriftverkehr
	I. Allgemeines
	II. Schriftverkehr im Verfahren der Betreuerbestellung
	1. Antrag auf Ablehnung der Betreuerbestellung
	2. Antrag auf Einschränkung der Aufgabenkreise
	3. Antrag auf Bestellung eines Berufsbetreuers
	4. Einlegung einer Beschwerde gegen die erfolgte Betreuerbestellung

	III. Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren
	1. Stellungnahme zur geschlossenen Unterbringung
	2. Stellungnahme zu freiheitsentziehenden Maßnahmen (Bettgitter)
	3. Stellungnahmen zum beabsichtigten Behandlungsabbruch
	3.1 Antrag auf Ablehnung der Genehmigung bei fehlender Patientenverfügung
	3.2 Zustimmung zur Genehmigung bei vorhandener Patientenverfügung
	3.3 Zustimmung zur Genehmigung bei fehlender Patientenverfügung
	3.4 Beitritt zur Versagung der Genehmigung bei vorliegender Patientenverfügung

	4. Stellungnahme im Sterilisationsverfahren - Antrag auf Ablehnung der Genehmigung
	5. Stellungnahme zum Grundstücksverkauf
	5.1 Verweigerung der Zustimmung
	5.2 Erteilung der Zustimmung

	6. Stellungnahme zur Erbauseinandersetzung
	7. Stellungnahme zur Zwangsbehandlung

	IV. Vergütung und Aufwendungsersatz
	1. Antrag auf Aufwendungsersatz bei ehrenamtlich geführter Verfahrenspflegschaft
	2. Antrag auf Vergütung und Aufwendungsersatz bei berufsmäßig geführter Verfahrenspflegschaft


	Anhang - Texte
	I. Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
	Präambel
	Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht
	Artikel 13 Zugang zur Justiz

	II. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
	§ 104 Geschäftsunfähigkeit
	§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung
	§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens
	Titel 3 Rechtliche Betreuung
	Untertitel 1 Betreuerbestellung
	§ 1814 Voraussetzungen
	§ 1815 Umfang der Betreuung
	§ 1816 Eignung und Auswahl des Betreuers; Berücksichtigung der Wünsche des Volljährigen
	§ 1817 Mehrere Betreuer; Verhinderungsbetreuer; Ergänzungsbetreuer
	§ 1818 Betreuung durch Betreuungsverein oder Betreuungsbehörde
	§ 1819 Übernahmepflicht; weitere Bestellungsvoraussetzungen
	§ 1820 Vorsorgevollmacht und Kontrollbetreuung

	Untertitel 2 Führung der Betreuung
	Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
	§ 1821 Pflichten des Betreuers; Wünsche des Betreuten
	§ 1822 Auskunftspflicht gegenüber nahestehenden Angehörigen
	§ 1823 Vertretungsmacht des Betreuers
	§ 1824 Ausschluss der Vertretungsmacht
	§ 1825 Einwilligungsvorbehalt
	§ 1826 Haftung des Betreuers

	Kapitel 2 Personenangelegenheiten
	§ 1827 Patientenverfügung; Behandlungswünsche oder mutmaßlicher Wille des Betreuten
	§ 1828 Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens
	§ 1829 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen
	§ 1830 Sterilisation
	§ 1831 Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen
	§ 1832 Ärztliche Zwangsmaßnahmen
	§ 1833 Aufgabe von Wohnraum des Betreuten
	§ 1834 Bestimmung des Umgangs und des Aufenthalts des Betreuten

	Kapitel 3 Vermögensangelegenheiten
	Unterkapitel 1 Allgemeine Vorschriften
	§ 1835 Vermögensverzeichnis
	§ 1836 Trennungsgebot; Verwendung des Vermögens für den Betreuer
	§ 1837 Vermögensverwaltung durch den Betreuer bei Erbschaft und Schenkung

	Unterkapitel 2 Verwaltung von Geld, Wertpapieren und Wertgegenständen
	§ 1838 Pflichten des Betreuers in Vermögensangelegenheiten
	§ 1839 Bereithaltung von Verfügungsgeld
	§ 1840 Bargeldloser Zahlungsverkehr
	§ 1841 Anlagepflicht
	§ 1842 Voraussetzungen für das Kreditinstitut
	§ 1843 Depotverwahrung und Hinterlegung von Wertpapieren
	§ 1844 Hinterlegung von Wertgegenständen auf Anordnung des Betreuungsgerichts
	§ 1845 Sperrvereinbarung

	Unterkapitel 3 Anzeigepflichten
	§ 1846 Anzeigepflichten bei der Geld- und Vermögensverwaltung
	§ 1847 Anzeigepflicht für Erwerbsgeschäfte

	Unterkapitel 4 Genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte
	§ 1848 Genehmigung einer anderen Anlegung von Geld
	§ 1849 Genehmigung bei Verfügung über Rechte und Wertpapiere
	§ 1850 Genehmigung für Rechtsgeschäfte über Grundstücke und Schiffe
	§ 1851 Genehmigung für erbrechtliche Rechtsgeschäfte
	§ 1852 Genehmigung für handels- und gesellschaftsrechtliche Rechtsgeschäfte
	§ 1853 Genehmigung bei Verträgen über wiederkehrende Leistungen
	§ 1854 Genehmigung für sonstige Rechtsgeschäfte Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts

	Unterkapitel 5 Genehmigungserklärung
	§ 1855 Erklärung der Genehmigung
	§ 1856 Nachträgliche Genehmigung
	§ 1857 Widerrufsrecht des Vertragspartners
	§ 1858 Einseitiges Rechtsgeschäft

	Unterkapitel 6 Befreiungen
	§ 1859 Gesetzliche Befreiungen
	§ 1860 Befreiungen auf Anordnung des Gerichts



	Untertitel 3 Beratung und Aufsicht durch das Betreuungsgericht
	§ 1861 Beratung; Verpflichtung des Betreuers
	§ 1862 Aufsicht durch das Betreuungsgericht
	§ 1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten
	§ 1864 Auskunfts- und Mitteilungspflichten des Betreuers
	§ 1865 Rechnungslegung
	§ 1866 Prüfung der Rechnung durch das Betreuungsgericht
	§ 1867 Einstweilige Maßnahmen des Betreuungsgerichts

	Untertitel 4 Beendigung, Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
	§ 1868 Entlassung des Betreuers
	§ 1869 Bestellung eines neuen Betreuers
	§ 1870 Ende der Betreuung
	§ 1871 Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt
	§ 1872 Herausgabe von Vermögen und Unterlagen; Schlussrechnungslegung
	§ 1873 Rechnungsprüfung
	§ 1874 Besorgung der Angelegenheiten des Betreuten nach Beendigung der Betreuung

	Untertitel 5 Vergütung und Aufwendungsersatz
	§ 1875 Vergütung und Aufwendungsersatz
	§ 1876 Vergütung
	§ 1877 Aufwendungsersatz
	§ 1878 Aufwandspauschale
	§ 1879 Zahlung aus der Staatskasse
	§ 1880 Mittellosigkeit des Betreuten
	§ 1881 Gesetzlicher Forderungsübergang



	III. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
	Buch 1 Allgemeiner Teil
	Abschnitt 2 Verfahren im ersten Rechtszug
	§ 23 Verfahrenseinleitender Antrag
	§ 24 Anregung des Verfahrens
	§ 25 Anträge und Erklärungen zur Niederschrift der Geschäftsstelle
	§ 26 Ermittlung von Amts wegen
	§ 27 Mitwirkung der Beteiligten
	§ 28 Verfahrensleitung
	§ 29 Beweiserhebung
	§ 30 Förmliche Beweisaufnahme
	§ 34 Persönliche Anhörung
	§ 37 Grundlage der Entscheidung

	Abschnitt 3 Beschluss
	§ 38 Entscheidung durch Beschluss
	§ 39 Rechtsbehelfsbelehrung
	§ 42 Berichtigung des Beschlusses
	§ 43 Ergänzung des Beschlusses
	§ 44 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

	Abschnitt 5 Rechtsmittel
	Unterabschnitt 1 Beschwerde
	§ 58 Statthaftigkeit der Beschwerde
	§ 59 Beschwerdeberechtigte
	§ 60 Beschwerderecht Minderjähriger
	§ 61 Beschwerdewert; Zulassungsbeschwerde
	§ 62 Statthaftigkeit der Beschwerde nach Erledigung der Hauptsache
	§ 63 Beschwerdefrist
	§ 64 Einlegung der Beschwerde
	§ 65 Beschwerdebegründung
	§ 66 Anschlussbeschwerde
	§ 67 Verzicht auf die Beschwerde; Rücknahme der Beschwerde
	§ 68 Gang des Beschwerdeverfahrens
	§ 69 Beschwerdeentscheidung

	Unterabschnitt 2 Rechtsbeschwerde
	§ 70 Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde
	§ 71 Frist und Form der Rechtsbeschwerde
	§ 75 Sprungrechtsbeschwerde



	Buch 3 Verfahren in Betreuungs- und Unterbringungssachen
	Abschnitt 1 Verfahren in Betreuungssachen
	§ 271 Betreuungssachen
	§ 272 Örtliche Zuständigkeit
	§ 273 Abgabe bei Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts
	§ 274 Beteiligte
	§ 275 Stellung des Betroffenen im Verfahren
	§ 276 Verfahrenspfleger
	§ 277 Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers
	§ 278 Persönliche Anhörung des Betroffenen
	§ 279 Anhörung der sonstigen Beteiligten, der Betreuungsbehörde und des gesetzlichen Vertreters
	§ 280 Einholung eines Gutachtens
	§ 281 Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens
	§ 282 Vorhandene Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
	§ 283 Vorführung zur Untersuchung
	§ 284 Unterbringung zur Begutachtung
	§ 285 Ermittlung und Herausgabe einer Betreuungsverfügung oder einer Vorsorgevollmacht
	§ 286 Inhalt der Beschlussformel
	§ 287 Wirksamwerden von Beschlüssen
	§ 288 Bekanntgabe
	§ 289 (aufgehoben)
	§ 290 Bestellungsurkunde
	§ 291 Überprüfung der Betreuerauswahl
	§ 298 Verfahren in Fällen des § 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
	§ 299 Persönliche Anhörung in anderen Genehmigungsverfahren
	§ 300 Einstweilige Anordnung
	§ 301 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit
	§ 302 Dauer der einstweiligen Anordnung
	§ 303 Ergänzende Vorschriften über die Beschwerde
	§ 305 Beschwerde des Untergebrachten
	§ 309 Mitteilungen an die Meldebehörde
	§ 309a Mitteilungen an die Betreuungsbehörde

	Abschnitt 2 Verfahren in Unterbringungssachen
	§ 312 Unterbringungssachen
	§ 313 Örtliche Zuständigkeit
	§ 314 Abgabe der Unterbringungssache
	§ 315 Beteiligte
	§ 316 Verfahrensfähigkeit
	§ 317 Verfahrenspfleger
	§ 318 Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers
	§ 319 Persönliche Anhörung des Betroffenen
	§ 320 Anhörung der sonstigen Beteiligten und der zuständigen Behörde
	§ 321 Einholung eines Gutachtens
	§ 322 Vorführung zur Untersuchung; Unterbringung zur Begutachtung
	§ 323 Inhalt der Beschlussformel
	§ 329 Dauer und Verlängerung der Unterbringung
	§ 330 Aufhebung der Unterbringungsmaßnahme
	§ 331 Einstweilige Anordnung
	§ 332 Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit
	§ 333 Dauer der einstweiligen Anordnung
	§ 334 Einstweilige Maßregeln
	§ 335 Ergänzende Vorschriften über die Beschwerde
	§ 336 Einlegung der Beschwerde durch den Betroffenen



	IV. Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz - VBVG)
	Abschnitt 1 Vergütung und Aufwendungsersatz des Vormunds
	§ 1 Berufsmäßigkeit; Vergütung und Aufwendungsersatz
	§ 2 Zahlung aus der Staatskasse und Rückgriff, Erlöschen und Geltendmachung der Ansprüche
	§ 3 Stundensatz des Vormunds
	§ 4 Aufwendungsersatz des Vormunds
	§ 5 Vergütung und Aufwendungsersatz für Vormundschaftsvereine
	§ 6 Vergütung und Aufwendungsersatz für das Jugendamt

	Abschnitt 2 Vergütung und Aufwendungsersatz des Betreuers
	§ 7 Vergütung und Aufwendungsersatz des beruflichen Betreuers
	§ 8 Höhe der Vergütung; Verordnungsermächtigung
	§ 9 Fallpauschalen
	§ 10 Gesonderte Pauschalen
	§ 11 Aufwendungsersatz
	§ 12 Sonderfälle der Betreuung
	§ 13 Vergütung und Aufwendungsersatz für Betreuungsvereine
	§ 14 Vergütung und Aufwendungsersatz für Behördenbetreuer und Betreuungsbehörde
	§ 15 Abrechnungszeitraum für die Betreuungsvergütung
	§ 16 Zahlung aus der Staatskasse, Erlöschen und Geltendmachung der Ansprüche

	Abschnitt 3 Schlussvorschriften
	§ 17 Umschulung und Fortbildung von Berufsvormündern und beruflichen Betreuern

	Abschnitt 4 Übergangsregelungen
	§ 18 Übergangsregelung
	§ 19 Ansprüche von Betreuern, die vor Inkrafttreten des Betreuungsorganisationsgesetzes bereits berufsmäßig Betreuungen geführt haben

	Anlage (zu § 8 Absatz 1)


	Stichwortverzeichnis



